
Abfallwirtschaft, Komm. Umweltschutz;

Beschlussfassung über die Neuorganisation der 
kommunalen Abfallwirtschaft als 

eigenbetriebsähnlicher Regiebetrieb
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• Geschäftsbetrieb der Abfallwirtschaft hat zunehmend 
unternehmerischen Charakter, insbesondere durch umfassende 
Wertstoffvermarktung sowie die Dienstleistungen für die Dualen 
Systeme

• dadurch ein Vielfaches an steuerlich relevanten Sachverhalten, 
deren korrekte Abbildung in der kameralistischen
Haushaltsführung jedoch nur unzureichend möglich ist (u.a. 
periodengerechte Abgrenzung)

• außerdem ist regelmäßig eine Vielzahl von Rechnungen zu 
fakturieren, wofür das bisherige Haushaltsprogramm keine 
passenden Möglichkeiten bietet

• die bisherige kameralistische Finanzbuchhaltung ist somit für die 
Abfallwirtschaft immer weniger geeignet, um eine effiziente 
Buchführung und Faktura zu ermöglichen
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• Im Jahr 2021 hat die Abfallwirtschaft die nach § 141 AO 
maßgebliche Umsatzgrenze erstmals und deutlich überschritten, 
woraus für die steuerpflichtigen Betriebsbereiche der 
Abfallwirtschaft anstatt der bisherigen Gewinnermittlung (EÜR 
gemäß § 4 Abs. 3 EStG) eine Pflicht zur Buchführung und zur 
jährlichen Erstellung einer Bilanz nach handelsrechtlichen 
Grundsätzen resultiert

• Erstellung einer Steuerbilanz aus einer kameralen
Finanzbuchhaltung heraus ist nicht realistisch

• für die künftige sachgerechte Aufgabenerfüllung muss somit eine 
doppelte Buchführung (im kommunalen Bereich „Doppik“ 
genannt) eingeführt werden

Kreistag
TOP A4



• viele andere kommunale Abfallwirtschaften sind diesen 
Schritt z.T. schon vor längerer Zeit durch Ausgliederungen als 
Eigenbetrieb oder Kommunalunternehmen gegangen

• für die Abfallwirtschaft des Landkreises Neumarkt ist über die 
Einführung der doppelten Buchführung hinaus jedoch keine 
strukturelle Veränderung geplant

• für diese Zielsetzung eignet sich das Konstrukt des sog. 
„eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebs“ (ebäR) gemäß Art 76 
Abs. 6 BayLKrO, wonach lediglich finanzwirtschaftlich eine 
Ausgliederung als Sondervermögen erfolgt, ansonsten die 
Abfallwirtschaft aber ein rechtlich unselbständiger Teil des 
Landkreises und unveränderter Bestandteil des 
Landratsamtes bleibt
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• Errichtung des ebäR erfolgt durch Erlass einer Betriebssatzung, in 
der die wesentlichen Elemente der Wirtschaftsführung geregelt sind

• maßgeblicher Regelungsrahmen: BayLkrO, BayKommHV-Doppik, 
BayEBV

• Ausgliederung hat keine Auswirkungen auf den Kreishaushalt, da 
die Abfall-wirtschaft schon immer als sog. kostenrechnende 
Einrichtung zu führen war

• über die Wirtschaftsführung hinaus hat die Ausgliederung als 
Sondervermögen auch keine unmittelbare Außenwirkung

• Beschlussvorschlag: Errichtung des ebäR zum 01.01.2024 
entsprechend der in Anlage beigefügten Betriebssatzung

• Liegenschaften und Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft werden im 
Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz durch gesonderten 
Beschluss in das Sondervermögen eingelegt
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Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt beschließt 
die Einrichtung eines eigenbetriebsähnlichen 
Regiebetriebs „Abfallwirtschaft Landkreis Neumarkt 
– ALN“ durch Ausgliederung als Sondervermögen 
und die in der Anlage beigefügte Betriebssatzung.
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